
Anleitung Unterjährige Steuerpflicht 
 
Wenn Sie eine Steuererklärung Unterjährige Steuerpflicht erhalten haben, können Sie 
diese mit EasyTax ausfüllen. Dazu stehen zwei verschiedene Versionen (EasyTax 2008 
und EasyTax 2009UJ) zur Verfügung – bitte überprüfen Sie anhand der nachfolgend 
beschriebenen Voraussetzungen, welche der beiden Versionen für Sie zutreffend ist. 
 
Installieren Sie EasyTax 2008 bei: 
 
• Zuzug aus dem Ausland im Jahr 2008 (für Steuererklärung vom Zuzugsdatum bis 

zum 31. Dezember 2008). 
 
• Tod eines Eheteils im Jahr 2008 (für Steuererklärung des überlebenden Eheteils, 

vom auf den Todestag folgenden Tag bis zum 31. Dezember 2008). 
 
• Austritt Quellensteuer im Jahr 2008 
 
 
Installieren Sie EasyTax 2009UJ bei: 
 
• Wegzug ins Ausland im Jahr 2009 (für Steuererklärung vom 1. Januar 2009 bis zum 

Datum des Wegzuges). 
 
• Tod einer steuerpflichtigen Einzelperson im Jahr 2009 (für Steuererklärung vom 1. 

Januar 2009 bis zum Todestag). 
 
• Tod eines Eheteils im Jahr 2009 (für die gemeinsame Steuererklärung vom 1. Januar 

2009 bis zum Todestag der verstorbenen Person). 
 
Installation und weiteres Vorgehen 
 
• Installieren Sie EasyTax 2008 oder EasyTax 2009UJ 
 
• Starten Sie EasyTax – falls Sie ihre vorhergehende Steuererklärung bereits mit 

EasyTax ausgefüllt haben, können Sie eine Auswahl dieser Daten als Grundlage für 
die neue Steuererklärung übernehmen. 

 
• Auf der Maske „unterjährige Steuererklärung“ beantworten Sie die Frage „Trifft 

eine der folgenden Voraussetzungen im Jahr 200X auf Sie zu?“ mit „Ja“. 
 
• Unter der Rubrik „Grund“ wählen Sie bitte den Grund für die unterjährige 

Steuererklärung (z.B. Zuzug aus dem Ausland) und erfassen Sie anschliessend das 
Beginn- bzw. Endedatum der unterjährigen Steuerpflicht (z.B. Zuzugsdatum). 

 
• Mit der Schaltfläche „Weiter“ können Sie die Erfassung Ihrer Steuererklärung 

beginnen. 
 


